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!Titel!

Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel für den Anbau des Feuerwehrgerätehauses 
Lantenbach 
hier: Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung
!Titel!

Beratungsfolge:

Datum Gremium Top

01.12.2010 Rat 4

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Gummersbach genehmigt folgende

Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 GO NRW
Der Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel in erforderlicher Höhe, sowie der 
Einrichtung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung für 2011 wird zugestimmt. 
Gummersbach, den 09. November 2011

gez. Frank Helmenstein                                               gez. Hans-Egon Häring
Bürgermeister                                                              Vorsitzender des Finanz-  und 
                                                                                  Wirtschaftsförderungsausschusses 

Begründung:

Nach dem Vorliegen der Submissionsergebnisse für den Anbau des Feuerwehrgerätehauses in 
Lantenbach beläuft sich die Gesamtsumme für die Auftragsvergabe auf 404.594,-€.
Auf dem Investitionsprojekt 5.244 sind für 2010 Mittel in Höhe von 117.000,-€ bereitgestellt 
worden von denen bereits knapp 36.400,- € für Planungsleistungen etc. verausgabt wurden. 
Neben der Restsumme von 80.600,-€ stehen im laufenden Haushaltsjahr noch 110.000,-€ aus 
der Ermächtigungsübertragung von 2009 nach 2010 zur Verfügung. 
Darüber hinaus ist eine Bereitstellung von zusätzlichen Haushaltsmitteln in Höhe von 97.000,-€ 
für  die  Maßnahme  erforderlich.  Die  Mittel  können  über  das  Investitionsprojekt  5.000014 
"Löschwasserversorgung" gedeckt werden, so dass durch die Maßnahme keine Mehrbelastungen 
für den Haushalt entstehen. 
Um  den  Auftrag  über  die  Gesamtsumme  vergeben  zu  können,  ist  des  Weiteren  eine 
außerplanmäßige  Verpflichtungsermächtigung  für  das  Folgejahr  in  Höhe  von  117.000,-€ 
erforderlich. Diese Verpflichtungsermächtigung entspricht dem geplanten Haushaltsansatz für 
2011 und gewährleistet lediglich zum jetzigen Zeitpunkt eine Verfügbarkeit über die Mittel. 

Die Zuschlagsfrist für die Auftragsvergabe duldete keinen Aufschub bis zur Ratssitzung, so dass 
der erforderliche Beschluss per Dringlichkeitsentscheidung herbeigeführt wurde;  diese bedarf 
der Genehmigung des Rates.

Anlage/n:

ohne Anlagen
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